
Auszug aus dem Protokoll J 
des Regierungsrates des Kantons ü: 

~ Baudirektion 
Kanton Zürich TBA 

Sitzung vom 5. April 1962 E 
Büla©h 

PLANVERWALTUNG 

PBG 
©053-©046 

1287. Baulinien (Abänderung und Festset u -ii'-'"-~~-------- - - - ­mi gu n g). Am 5. Februar 1962 ersuchte der (' m mclel'a,t Dü-
lach -gm Genehmigung seines Beschlusses vom 19. Dezember 
1957 betreffend Abänderung bzw. Festsetzung von Baulinien 
an der Kasernen-/Winterthurerstrasse und Zürich-/Schaff-
hauserstrasse im Kreuzungsbcreich dieser Strassen. Gemäss 
Zeugnis des Bezirksrates Bülach vom 14. Februar 1962 sind 
gegen den am 3. Januar 1958 im kantonalen Amtsblatt ver-
öffentlichten und den betroffenen Grundeigentümern schrift-
lich mitg·eteilten Beschluss kerne Rekurse mehr anhäng·ig. 
Die Rekurse von acht Orundeigentümern wurden mit Be-
schluss Nr. 5295 vom 22. Dezember 1960 vom Regierungsrat 
abgewiesen. 

Die Kasernen-/"Winterthurerstrasse 1. Kl. Nr. 4, 3 dient 
dem Durchgangsverkehr Dielsdorf-Winterthur. Die Erwei­
terung des mit Beschluss Nr. 391 vom 4. März 1910 geneh­
migten Baulinienabstandes von 18 m auf 22 m ist gerecht­
fertigt. Ebenso ist die Festsetzung der Baulinien an der 
Zürcherstrasse 1. Kl. Nr. 1 mit 20-22 m angemessen. An der 
Schaffhauserstrasse 1. Kl. Nr. 1 wird die ebenfalls mit Be­
schluss Nr. 391 vom 4. März 1910 genehmigte Baulinie ledig­
lich gegen die Einmündung hin leicht abgeschrägt. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts im Wege. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat: 
I. Der Beschluss des Gemeinderates Bülach vom 19. De­

zember 1957 betreffend Abänderung bzw. Festsetzung von 
Baulinien an der Kasernen-/Winterthurerstrasse und Zürich-/ 
Schaffhauserstrasse wird im Kreuzungsg·ebiet dieser Stras­
sen gemäss den eingereichten Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Bülach wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Bülach unter Rück­
sendung eines Planexemplares mit Genehmigungsvermerk, 
den Bezirksrat Bülach sowie an die Direktion der öffent­
lichen Bauten. 

Zürich, den 5. April 1962. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 


